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Schutz vor Infektion mit SARS-CoV-2 für mehr Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit: 
Verhaltensregeln und Maßnahmen 

 

Zur Konkretisierung der Anforderungen des Arbeitsschutzrechts hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales das beigefügte Maßnahmenkonzept für zeitlich befristete zusätzliche Maßnahmen zum 
Infektionsschutz vor SARS-CoV-2 (Anlage 1) herausgegeben. Die Maßnahmen verfolgen das Ziel, 
durch die Unterbrechung der Infektionsketten die Bevölkerung zu schützen, die Gesundheit zu sichern 
und zugleich einen mittelfristig andauernden Zustand flacher Infektionskurven herzustellen. Zur 
weiteren Konkretisierung haben das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und das 
Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales Mindestempfehlungen zum Tragen von 
Masken erstellt (Anlage 2). In Ausgestaltung dieser Maßnahmenkonzepte werden für die Julius-
Maximilians-Universität Würzburg folgende Regelungen besonders betont: 

 

A. 

 

In jeglichen Situationen des Universitätsbetriebes gelten die allgemeinen Verhaltensregeln zur 
Vermeidung der Übertragung einer Infektion: 

 Büroarbeit ist möglichst im Homeoffice auszuführen. Die notwendige Arbeit vor Ort ist so zu 
organisieren (z. B. durch Nutzung freier Raumkapazitäten), dass Mehrfachbelegungen von Räumen 
vermieden werden bzw. ausreichende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

 Wo zwei und mehr Personen zusammenkommen, ist zwischen ihnen ein Mindestabstand von 
1,5 m einzuhalten.  

 Wo der Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m durch Maßnahmen der 
Arbeitsorganisation permanent nicht einzuhalten ist, müssen alternative Schutzmaßnahmen zur 
Reduktion von Nahkontakten ergriffen werden: 

 

- 
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o Transparente Abtrennungen (z.B. aus Plexiglas oder Folie) sind bei Publikumsverkehr (z.B. 
an Informations- und Ausleihschaltern) und möglichst auch zur Abtrennung der Arbeitsplätze 
mit nicht gegebenem Schutzabstand zu installieren.  

o Wenn weder Mindestabstand noch Trennung durch Barrieren möglich sind, ist von allen 
anwesenden Personen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Hust- und Niesetikette (Mund und Nase in der Armbeuge verbergen, oder Taschentuch 
verwenden) sind strikt zu beachten.  

 Händehygiene muss durch häufiges Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden 
aufrechterhalten werden, falls nicht verfügbar Händedesinfektion.  

 Die Berührung von Augen, Nase und Mund soll vermieden werden.  

 

B. 

 

Arbeitsplatzgestaltung: Sicherstellung ausreichender Schutzabstände 

Unter den Sicherheitsmaßnahmen zur Infektionsvermeidung steht die Abstandsregel (Abstand zur 
nächsten Person zumindest 1,5 Meter) an erster Stelle. Bei längerem Kontakt ist ein größerer Abstand 
empfehlenswert (über 2 Meter). 

Beschäftigte und Besucher sind auf diese Abstandsregel durch Aufstellen von Hinweisschildern oder 
durch andere geeignete Maßnahmen hinzuweisen. Räume, Arbeitsbereiche und Arbeitsplätze sind so 
einzurichten, dass mit ausreichend Abstand gearbeitet und Überschneidungen von Wegen vermieden 
werden können. Bei Publikumsverkehr sind, soweit möglich, transparente Abtrennungen an Theken 
oder Übergabestationen zu installieren; der Publikumsverkehr selbst ist so weit wie möglich zu 
reduzieren, s.u.  

Die Wegeführung zur Abstandhaltung z.B. in Wartebereichen und beim Ein- und Auslass ist durch 
mobile Barrieren/Abtrennungen, Bandabsperrungen oder auf den Boden aufgeklebten 
Wegstreckenbegrenzungen mit Richtungspfeil zu kennzeichnen. Begegnungen und Kreuzungen der 
Wegeführung sind wo immer möglich zu vermeiden; ideal sind Einbahnstraßen- bzw. Kreisverkehr-
Lösungen, am besten mit getrennten Ein- und Ausgängen. 

Die Nutzung von Verkehrswegen (u.a. Treppen, Türen, Aufzüge) ist so anzupassen, dass 
ausreichender Abstand eingehalten werden kann. Wo erfahrungsgemäß Personenansammlungen 
entstehen (Bibliothek, Registratur, Poststellen, Werkzeug- und Materialausgaben, Aufzüge etc.), sollen 
Schutzabstände der Stehflächen z.B. mit Klebeband markiert werden. 

Beschilderungen und Verhaltensanweisungen sollten auch in englischer Sprache zur Verfügung 
stehen. 

 

Pausenräume 

In Pausenräumen ist, vorgegeben durch die Einrichtung und durch Markierungen, ausreichender 
Abstand sicherzustellen. Können Abstände und überschneidungsfreie Wege nicht sichergestellt 
werden, muss die Schließung der betreffenden Einrichtung erwogen werden. 

Kleinere Pausenräume (z.B. „Teeküchen“) dürfen nicht gemeinschaftlich genutzt werden, sondern nur 
nacheinander und mit Mund-Nasen-Schutz, insbesondere bei innenliegenden Räumen mit 
eingeschränkter Lüftungsoption. Wer Pausen im Freien verbringt, vermeidet solche Risiken und tut ein 
Übriges für seine Gesundheit. 
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Gemeinsam genutzte Geräte (Kaffeemaschine, Kühlschranktürgriff usw.) sind mehrfach täglich zu 
reinigen. 

 

Lüftung 

Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in geschlossenen Räumen die 
Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. Durch Stoßlüften wird die Zahl 
möglicherweise in der Luft vorhandener erregerhaltiger, feinster Tröpfchen reduziert 
(Verdünnungslüftung). In den Räumen ist für einen regelmäßigen Luftaustausch zu sorgen (Richtwert: 
Alle 45 Minuten für 5 Minuten lüften), soweit dies nicht durch technische Maßnahmen sichergestellt ist. 

 

Veranstaltungen, Versammlungen, Besprechungen, Dienstreisen 

Veranstaltungen und Versammlungen an der Universität sind untersagt. Dieses Verbot erfasst unabhängig von 
der Teilnehmerzahl auch Feste, Feiern, Konzerte, Informationstage, Messen und öffentliche Vorträge. Darüber 
hinaus finden vorläufig keine Präsenzveranstaltungen mit Ausnahme von  

- Präsenzprüfungen und 

- Praktika 

statt, für die die dafür erlassenen Sicherheitskonzepte gelten. 

Nicht betroffen sind Zusammenkünfte im Rahmen des unmittelbaren Dienstbetriebs, z.B. Sitzungen, Gremien und 
Ausschüsse, soweit die Verhaltensregeln zum Infektionsschutz (siehe oben) eingehalten werden. 

Veranstaltungen, Versammlungen, Besprechungen und Dienstreisen sollen wo eben möglich durch 
Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen ersetzt werden. Dienstreisen ins In- und Ausland werden nur bei 
Vorliegen zwingender Gründe genehmigt. Bei Auslandsreisen sind die jeweiligen Quarantänebestimmungen zu 
beachten. 

Generell gilt, dass zulässige Zusammenkünfte jeweils zeitlich und räumlich möglichst weit voneinander getrennt 
werden, sodass es zu keiner Durchmischung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern verschiedener 
Veranstaltungen oder zu Gedränge zu Beginn oder am Ende der Zusammenkunft kommt. 

Teilnehmer an zulässigen Zusammenkünften müssen namentlich erfasst werden, um die Rückverfolgbarkeit von 
Kontaktpersonen im Falle des Auftretens eine Corona-Infektion zu erleichtern. 

 

Homeoffice 

Wo irgend möglich, hat die Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice Priorität. Dies gilt insbesondere für 
Arbeitsplätze, bei denen ein Raum von mehreren Personen genutzt werden muss. Auch Beschäftigte 
die zu Risikogruppen (s.u.) gehören, sollten im Homeoffice arbeiten können. 

Freie Raumkapazitäten sind so zu nutzen und die Arbeit ist so zu organisieren, dass zeitgleiche 
Mehrfachbelegungen von Räumen vermieden werden bzw. bei gleichzeitiger Nutzung ausreichend 
Platz für die räumliche Separierung gegeben ist (Beratung über gesundheitsschutz.corona@uni-
wuerzburg.de). 
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Publikumsverkehr, Außenkontakte,  

Der Publikumsverkehr ist so weit wie möglich zu reduzieren. Er soll möglichst durch telefonische, 
postalische oder elektronische (z.B. Email) Kommunikation ersetzt werden. Dies betrifft insbesondere 
Sprechstunden, Einschreibungen, Antragstellungen, Abgabe von Arbeiten etc. 

Ist ein persönliches Erscheinen dennoch zwingend erforderlich, soll dieses zur Vermeidung von 
Menschenansammlungen nur auf vorherige Terminvereinbarung erfolgen. Dabei sind die Termine so 
zu takten, dass es nicht zu Wartezeiten oder Menschenansammlungen kommt. 

 

Bei Kontakten zu anderen Personen außerhalb der Betriebsstätte ist so weit wie möglich der Abstand 
von mindestens 1,5 m einzuhalten. Es ist ein Mund-Nasen-Schutz mitzuführen, für all die Fälle, in denen 
der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Die Arbeitsabläufe bei diesen Tätigkeiten sind 
dahingehend zu prüfen, ob vereinzeltes Arbeiten möglich ist, falls dadurch nicht zusätzliche 
Gefährdungen entstehen. Andernfalls sind möglichst kleine, feste (Einsatz-) Teams (z.B. 2 bis 3 
Personen) vorzusehen, um wechselnde Kontakte innerhalb der Beschäftigten bei Fahrten und 
Arbeitseinsätzen außerhalb der Betriebsstätte zu reduzieren. Zusätzlich sind für diese Tätigkeiten 
Einrichtungen zur häufigen Handhygiene in der Nähe der Arbeitsplätze zu schaffen – hier wäre auch 
an das Mitführen von Sprühflaschen oder Tropfflaschen mit Handdesinfektionsmittel zu denken. 

 

Transporte und Fahrten 

In Dienstfahrzeugen sind Mittel für die Reinigung und gegebenenfalls die Desinfektion der Hände 
mitzuführen, dazu Flächendesinfektionsmittel oder -tücher für die Desinfektion von Lenkrad, 
Armaturen, Tastaturen etc. Der dabei unvermeidlich entstehende Müll ist in Tüten zu sammeln und im 
Restmüll zu entsorgen.  

Die gleichzeitige Nutzung von Fahrzeugen durch mehrere Beschäftigte möglichst zu vermeiden; der 
Personenkreis, der ein Fahrzeug gemeinsam - gleichzeitig oder nacheinander - benutzt, ist möglichst 
zu beschränken. Fahrten zur Materialbeschaffung bzw. Auslieferung sind nach Möglichkeit zu 
reduzieren, Tourenplanungen sind entsprechend zu optimieren. 

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird dringend empfohlen. 

 

Arbeitsmittel/Werkzeuge 

Werkzeuge und Arbeitsmittel, dazu gehören auch Tastaturen, Telefone und Computermäuse, sind nach 
Möglichkeit personenbezogen zu verwenden. Wo das nicht möglich ist, ist eine regelmäßige Reinigung 
insbesondere vor der Übergabe an andere Personen vorzusehen. Andernfalls sind bei der Verwendung 
der Werkzeuge geeignete Schutzhandschuhe zu verwenden, sofern hierdurch nicht zusätzliche 
Gefahren (z. B. Erfassung durch rotierende Teile) entstehen. Dabei sind ebenfalls 
Tragzeitbegrenzungen und die individuelle Disposition der Beschäftigten (z.B. Allergien) zu 
berücksichtigen. 

 

Nutzung, Reinigung und Wiederaufbereitung von Arbeitsbekleidung und persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA) 

Besonders strikt ist auf die ausschließlich personenbezogene Benutzung jeglicher Persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA) und Arbeitsbekleidung zu achten. Die personenbezogene Aufbewahrung von 
Arbeitsbekleidung und PSA getrennt von der Alltagskleidung ist sicherzustellen. Ferner ist sicherstellen, 
dass Arbeitsbekleidung regelmäßig gereinigt wird. 
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Zutritt betriebsfremder Personen zu Arbeitsstätten und Campusgelände 

Zutritte betriebsfremder Personen sind auf ein Minimum zu beschränken. Kontaktdaten betriebsfremder 
Personen sowie Zeitpunkt des Betretens/Verlassens der Dienstgebäude sind zu dokumentieren. An 
den Eingängen der Universitätsgebäude ist auf Hygieneregelungen hinzuweisen. 

 

Arbeitszeit- und Pausengestaltung 

Belegungsdichte von Arbeitsbereichen und gemeinsam genutzten Einrichtungen sind durch 
Maßnahmen zur zeitlichen Entzerrung (versetzte Arbeits- und Pausenzeiten, ggf. Schichtbetrieb) zu 
verringern. 

Bei der Aufstellung von Schichtplänen ist zur weiteren Verringerung innerbetrieblicher 
Personenkontakte darauf zu achten, möglichst dieselben Personen zu gemeinsamen Schichten 
(Teambildung) einzuteilen. Bei Beginn und Ende der Arbeitszeit ist durch geeignete organisatorische 
Maßnahmen zu vermeiden, dass es zu einem engen Zusammentreffen mehrerer Beschäftigter kommt. 

 

Mutterschutz 

Für schwangere Frauen wurden mit dem Mutterschutzgesetz besondere Schutzvorschriften erlassen, 
die auch bei bestehender Infektionsgefährdung zu beachten sind. 

Für nähere Beratung steht der Betriebsärztliche Dienst zur Verfügung (Email: betriebsarzt@uni-
wuerzburg.de, Homepage: https://www.uni-wuerzburg.de/betriebsarzt/). 

 

Beschäftigte mit erhöhtem Gesundheitsrisiko 

Mit Beschäftigten, für die eine Ansteckung mit dem Coronavirus ein erhöhtes Gesundheitsrisiko 
darstellt (z.B. Leukämie, Diabetes, Lungenerkrankungen, etc.), sind aus Fürsorgegründen in 
Rücksprache mit dem behandelnden Arzt die erforderlichen Maßnahmen abzustimmen (z.B. kein 
Publikumsverkehr, kein Servicezentrum, Tele- und Heimarbeit etc.). Wenn die vom Arzt für notwendig 
erachteten Maßnahmen nicht umgesetzt werden können, muss der Arzt entscheiden, ob der/die 
Beschäftigte noch dienst- bzw. arbeitsfähig ist. 

 

Arbeitsmedizinische Vorsorge und Schutz besonders gefährdeter Personen 

Beschäftigte können sich individuell vom Betriebsarzt beraten lassen, auch zu besonderen 
Gefährdungen aufgrund einer Vorerkrankung oder einer individuellen Disposition. Ängste und 
psychische Belastungen müssen ebenfalls thematisiert werden können (Email: betriebsarzt@uni-
wuerzburg.de, Homepage: https://www.uni-wuerzburg.de/betriebsarzt/). 

 

Mund-Nase-Schutz und Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

Eine weitere Maßnahme zur Reduktion des Infektionsrisikos ist das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes. Über die bereits unter A. und B. angesprochenen Situationen hinaus beschreibt das 
beigefügte Maskenschutzkonzept für Behörden (Anlage 2) Arbeitssituationen für die das Tragen von 
Masken geboten ist. Diese Mindestempfehlungen sind zu beachten. 

 

mailto:betriebsarzt@uni-wuerzburg.de
mailto:betriebsarzt@uni-wuerzburg.de
https://www.uni-wuerzburg.de/betriebsarzt/
mailto:betriebsarzt@uni-wuerzburg.de
mailto:betriebsarzt@uni-wuerzburg.de
https://www.uni-wuerzburg.de/betriebsarzt/
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In besonders gefährdeten Arbeitsbereichen kann das Tragen weiterer PSA (Handschuhe, Kittel, 
Schutzbrille oder Gesichtsschirm) angeordnet werden. 

Atemschutzmasken werden im Wesentlichen als Einwegmaterial genutzt, insbesondere wenn sie dem 
Schutz vor Infektionen dienen. Sie sollen nur solange wie nötig getragen werden, weil sie die Atmung 
erschweren, und spätestens gewechselt werden, wenn sie durch die ausgeatmete Luft durchfeuchtet 
sind. Zu den Atemschutzmasken gehört der Mund-Nasen-Schutz (MNS-Maske, „Chirurgische Maske“, 
„OP-Maske“) sowie die partikel-filternden Masken, z.B. die häufig verwendete FFP2-Maske. FFP2-
Masken schützen den Träger vor einer Infektion, während die MNS-Maske Aerosole in der 
ausgeatmeten Luft des Trägers zurückhält; dadurch wird das Gegenüber geschützt. Beim Absetzen 
der Maske muss unbedingt vermieden werden, die Außenseite des Filterfließ‘ zu berühren, da dies zur 
Kontamination führen könnte. 

 

C. 

 

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 

Die Universität hat betriebliche Regelungen zur raschen Aufklärung von Verdachtsfällen auf eine SARS 
CoV-2-Erkrankung festgelegt (https://www.uni-wuerzburg.de/corona/#c258631). Insbesondere 
Fieber, Husten und Atemnot können Anzeichen für eine Infektion mit dem Coronavirus sein.  
Beschäftigte mit entsprechenden Symptomen sind aufgefordert, sich zur Abklärung umgehend 
telefonisch an ihren Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116 117) zu wenden. Neben 
der Kontaktaufnahme zum Arzt kann ggf. auch das zuständige Gesundheitsamt weiterhelfen, bzw. 
muss je nach ärztlicher Diagnose zusätzlich informiert werden. 

Die besonderen Bestimmungen zu Reiserückkehrern aus dem Ausland und COVID-19 Kontaktfällen 
sind zu beachten. 

 

D. 

 

Beratung und aktive Kommunikation 

https://www.uni-wuerzburg.de/corona/#c258631 

https://www.uni-wuerzburg.de/verwaltung/atu/startseite/ 

https://www.uni-wuerzburg.de/betriebsarzt/startseite/ 

 

Betriebsärztliche Fragen zu COVID: 

 

+49 931 20181591 (werktags ab 8:00 Uhr), betriebsarzt@ukw.de 

 
Kontaktaufnahme und Beratung per Mail: gesundheitsschutz.corona@uni-wuerzburg.de 

 

https://www.uni-wuerzburg.de/corona/#c258631
https://www.uni-wuerzburg.de/verwaltung/atu/startseite/
https://www.uni-wuerzburg.de/betriebsarzt/startseite/
mailto:betriebsarzt@ukw.de
mailto:gesundheitsschutz.corona@uni-wuerzburg.de
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Um die Anzahl der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 so weit wie möglich zu reduzieren und 

insbesondere jene Personen zu schützen, die ein erhöhtes Risiko für schwere oder tödliche 

Krankheitsverläufe haben, muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.  

Auf bestehende, vom StMAS und StMFH ergangene Hinweise wie die Wahrnehmung von 

Homeoffice, Vermeidung von Mehrfachbelegungen und die vorzugsweise Nutzung von 

Telefon- oder Videokonferenzsystemen, wird verwiesen. Behörden mit Publikumsverkehr 

sollten, soweit möglich, an den Stellen des Kundenkontakts zwischen Beschäftigten und 

Besuchern transparente Abtrennungen anbringen. 

Eine weitere Maßnahme zur Reduktion des Infektionsrisikos ist das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung (sog. Community-Maske oder Alltagsmaske). Folgende Maßnahmen des 

Infektionsschutzes sind von der jeweiligen Dienststelle bei der Durchführung der 

Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutzgesetz eigenständig zu berücksichtigen: 

 

I. Allgemeine Regelungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

 

1. Arbeiten in einem Einzelbüro 

Sofern sich eine Person allein in einem Büro aufhält, muss keine Mund-Nasen-

Bedeckung getragen werden.  

 

2. Nutzung von Verkehrswegen im Gebäude 

Bei Nutzung von Verkehrswegen innerhalb des Gebäudes, u. a. Treppen, Türen, 

Aufzüge, Gang oder Sanitärräume, ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 

1,5 Metern eingehalten wird. Menschenansammlungen sind zu vermeiden. Bei 

kurzzeitigen Unterschreitungen des Mindestabstandes, kann auf das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden. Ist aufgrund der Ausführung der 

Verkehrswege sowie deren Nutzung zu erwarten, dass eine Unterschreitung des 

Mindestabstandes von 1,5 Metern häufig erfolgt, empfiehlt sich für diese Bereiche oder 

generell eine Tragepflicht von Mund-Nasen-Bedeckung.  

 

Hinweise für die Ergänzung von Arbeitsschutzkonzepten 

(Maskenschutzkonzept für Behörden)  
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3. Nutzung von Aufzügen 

Wo möglich sollte die Nutzung von Aufzügen unterbleiben. Wo die Nutzung von 

Aufzügen unumgänglich ist, sind die Mindestabstände von 1,5 Metern zwischen 

Personen einzuhalten. Eine höhere Belegungsdichte ist auf das zwingend erforderliche 

Maß zu begrenzen und dann mit der Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung zu 

verbinden. 

 

4. Arbeiten in mehrfach belegten Büros (2 und mehr Personen) 

Mehrfachbelegungen von Räumen sind zu vermeiden. Sofern dies nicht möglich ist, 

sollte der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen möglichst groß sein. Sollte bei 

erforderlicher Mehrfachbelegung permanent der Mindestabstand von 1,5 Metern 

zwischen den Arbeitsplätzen unterschritten werden, sind Abtrennungen zwischen den 

Arbeitsplätzen vorzunehmen. Anderenfalls sind von den betroffenen Beschäftigten 

Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Inwieweit darüber hinaus bei Mehrfach-

belegungen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich ist, z. B. in 

Arbeitsräumen mit nicht vermeidbarer hoher Personenfluktuation, muss im Einzelfall 

entschieden werden.  

 

5. Notwendige Besprechungen mit mehreren Personen (ab 2 Personen) 

Bei Besprechungen kann auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet 

werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten und eine ausreichende 

Belüftung gewährleistet werden. 

 

6. Risikopersonen 

Für Personen, die einer Risikogruppe für schwere Verläufe nach der Definition des 

Robert Koch-Instituts (RKI) angehören, sind gegebenenfalls gebotene Maßnahmen im 

Einzelfall zu prüfen. Auf die Hinweise des RKI zu COVID-19 wird verwiesen 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html).  

 

 

II. Regelungen für bestimmte Berufsgruppen  

 

1. Vorzimmer/Empfang 

Wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten wird und ein mechanischer 

Schutz (z. B. transparente Trennwände) fehlt, sollte von allen Personen eine Mund-

Nasen-Bedeckung getragen werden. 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
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2. Publikumsverkehr/Externe Personen 

Menschenansammlungen sind durch Einlasskontrollen zu vermeiden. Die Anzahl der 

Kunden in den Warteräumen ist zu begrenzen. Soweit keine transparenten 

Abtrennungen vorhanden sind und die Mindestabstände von 1,5 Metern nicht sicher 

eingehalten werden können, sollte von Beschäftigten und Kunden eine Mund-Nasen-

Bedeckung getragen werden. In Abhängigkeit von Anzahl, Häufigkeit und Art der 

Kundenkontakte ist zu prüfen, ob für die Beschäftigten eine Mund-Nasen-Bedeckung 

ausreicht oder ein höherwertiger Atemschutz (in Form einer persönlichen 

Schutzausrüstung nach Arbeitsschutzgesetz, d. h. mindestens eine FFP2-Maske) 

erforderlich ist.  

 

3. Postdienst/Botendienste 

Während der Verteilung der Post in den Büros muss von den Botendiensten eine 

Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Es sollte nach Möglichkeit weitgehend auf 

elektronische Kommunikation gesetzt werden. 

 

4. IT-Personal 

Sollten IT-Arbeiten direkt am Arbeitsplatz einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters 

notwendig sein, so ist während dieser Zeit von beiden Beschäftigten eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten wird.   

 

5. Bibliothek/Registratur/Materialausgabe 

Markierungen zur Einhaltung des Sicherheitsabstands sind anzubringen. Sofern bei 

Besucherverkehr der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicher eingehalten werden 

kann, sollte von allen Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.  

 

6. Reinigungspersonal 

Das Reinigungspersonal hat bei der Reinigung aller Räumlichkeiten eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen, es sei denn, niemand sonst befindet sich im zu reinigenden 

Raum.  

 

7. Fahrdienst 

Bei Fahrten im Dienst-PKW dürfen Fahrgäste nur auf Hinterbänken Platz nehmen. Es 

darf nur ein Fahrgast pro Hinterbank versetzt sitzend befördert werden. Unter diesen 

Umständen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Fahrer und Fahrgast 

nicht zwingend erforderlich, wird aber empfohlen. Im Einzelfall ist im Rahmen einer 

Gefährdungsbeurteilung zu prüfen, ob eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist.  
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Durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung darf die Sicht nicht beeinträchtigt 

werden. Nach § 23 Abs. 4 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) darf ein 

Kraftfahrzeugführer sein Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken, dass er nicht mehr 

erkennbar ist. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verdeckt zwar Nasen- und 

Mundpartie, lässt die Augen aber noch erkennen. Eine Ordnungswidrigkeit kommt nur 

in Betracht, wenn der Fahrer Mund und Nase mit der Absicht verhüllt, die 

Identitätsfeststellung zu verhindern.  

 

8. Besonderheiten jedes Geschäftsbereichs 

In jedem Geschäftsbereich sind die besonderen Anforderungen an die Tätigkeiten der 

Beschäftigten in den Blick zu nehmen und im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung 

Vorgaben zur Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern und der Qualität der 

Mund-Nasen-Bedeckung zu erstellen. 
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SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard 

 

 
I. Arbeiten in der Pandemie - mehr Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit  

 

Die Corona (SARS-CoV-2)-Pandemie trifft das gesellschaftliche sowie wirtschaftliche 

Leben gleichermaßen, Beschäftigte und Nichtbeschäftigte. Diese Pandemielage ist eine 

Gefahr für die Gesundheit einer unbestimmten Zahl von Personen und zugleich für die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung. Sie hat erhebliche Auswirkungen auf das Leben jedes 

Einzelnen. Sie betrifft jegliche wirtschaftliche Aktivität und damit die ganze Arbeitswelt.  

Sicherheit und Gesundheitsschutz und das Hochfahren der Wirtschaft können nur im 

Gleichklang funktionieren, soll ein Stop-and-Go-Effekt vermieden werden.  

Die nachfolgend beschriebenen, besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen verfolgen das 

Ziel, durch die Unterbrechung der Infektionsketten die Bevölkerung zu schützen, die 

Gesundheit von Beschäftigten zu sichern, die wirtschaftliche Aktivität wiederherzustellen 

und zugleich einen mittelfristig andauernden Zustand flacher Infektionskurven 

herzustellen. Dabei ist die Rangfolge von technischen über organisatorischen bis hin zu 

personenbezogenen Schutzmaßnahmen zu beachten.  

 

Zwei klare Grundsätze gelten:  

 Unabhängig vom Betrieblichen Maßnahmenkonzept sollen in Zweifelsfällen, bei denen 

der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, Mund-Nasen-Bedeckungen 

zur Verfügung gestellt und getragen werden. 

 Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte Erkältung) 

oder Fieber sollen sich generell nicht auf dem Betriebsgelände aufhalten. (Ausnahme: 

Beschäftigte in kritischen Infrastrukturen; siehe RKI Empfehlungen). Der Arbeitgeber 

hat (z.B. im Rahmen von „Infektions-Notfallplänen“) ein Verfahren zur Abklärung von 

Verdachtsfällen (z.B. bei Fieber; siehe RKI-Empfehlungen) festzulegen. 

 

 

II. Betriebliches Maßnahmenkonzept für zeitlich befristete zusätzliche Maßnahmen 

zum Infektionsschutz vor SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard) 

 

Die Verantwortung für die Umsetzung notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen trägt der 

Arbeitgeber entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung. Der Arbeitgeber hat 

sich von den Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten beraten zu lassen sowie 

mit den betrieblichen Interessensvertretungen abzustimmen. 

Hat der Betrieb einen Arbeitsschutzausschuss, koordiniert dieser zeitnah die Umsetzung 

der zusätzlichen Infektionsschutz-Maßnahmen und unterstützt bei der Kontrolle ihrer 

Wirksamkeit. Alternativ kann auch ein Koordinations-/Krisenstab unter Leitung des 

Arbeitgebers oder einer nach § 13 ArbSchG/DGUV Vorschrift 1 beauftragten Person unter 

Mitwirkung von Betriebsrat, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt eingerichtet 

werden. 
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Besondere technische Maßnahmen 

 

1. Arbeitsplatzgestaltung  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ausreichend Abstand (mindestens 1,5 m) zu 

anderen Personen halten. Wo dies auch durch Maßnahmen der Arbeitsorganisation nicht 

möglich ist, müssen alternative Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Transparente 

Abtrennungen sind bei Publikumsverkehr und möglichst auch zur Abtrennung der 

Arbeitsplätze mit ansonsten nicht gegebenem Schutzabstand zu installieren.  

Büroarbeit ist nach Möglichkeit im Homeoffice auszuführen. Andernfalls sind für 

Büroarbeitsplätze die freien Raumkapazitäten so zu nutzen und die Arbeit so zu 

organisieren, dass Mehrfachbelegungen von Räumen vermieden werden können bzw. 

ausreichende Schutzabstände gegeben sind.  

 

2. Sanitärräume, Kantinen und Pausenräume  

Zur Reinigung der Hände sind hautschonende Flüssigseife und Handtuchspender zur 

Verfügung zu stellen. Ausreichende Reinigung und Hygiene ist vorzusehen, ggf. sind die 

Reinigungsintervalle anzupassen. Dies gilt insbesondere für Sanitäreinrichtungen und 

Gemeinschaftsräume. Zur Vermeidung von Infektionen trägt auch das regelmäßige 

Reinigen von Türklinken und Handläufen bei. In Pausenräumen und Kantinen ist 

ausreichender Abstand sicherzustellen, z. B. dadurch, dass Tische und Stühle nicht zu 

dicht beieinanderstehen. Es ist darauf zu achten, dass möglichst keine Warteschlangen 

bei der Essensaus- und Geschirrrückgabe sowie an der Kasse entstehen. Ggf. sind die 

Kantinen- und Essensausgabezeiten zu erweitern. Als Ultima Ratio sollte auch die 

Schließung von Kantinen erwogen werden. 

 

3. Lüftung  

Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in geschlossenen 

Räumen die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. Durch das 

Lüften wird die Zahl möglicherweise in der Luft vorhandener erregerhaltiger, feinster 

Tröpfchen reduziert.  

 

Besondere Hinweise zu Raumlufttechnischen Anlagen (RLT):  

Das Übertragungsrisiko über RLT ist insgesamt als gering einzustufen. Von einer 

Abschaltung von RLT insbesondere in Räumen, in denen Infizierte behandelt werden oder 

mit infektiösen Materialien hantiert wird, wird abgeraten, da dies zu einer Erhöhung der 

Aerosolkonzentration in der Raumluft und damit zur Erhöhung des Infektionsrisikos führen 

kann. 

 

4. Infektionsschutzmaßnahmen für Baustellen, Landwirtschaft, Außen- und 

Lieferdienste, Transporte und Fahrten innerhalb des Betriebs 

Auch bei arbeitsbezogenen (Kunden-)Kontakten außerhalb der Betriebsstätte sind soweit 

möglich Abstände von mindestens 1,5 m einzuhalten. Die Arbeitsabläufe bei diesen 

Tätigkeiten sind dahingehend zu prüfen, ob vereinzeltes Arbeiten möglich ist, falls dadurch 

nicht zusätzliche Gefährdungen entstehen. Andernfalls sind möglichst kleine, feste Teams 

(z.B. 2 bis 3 Personen) vorzusehen, um wechselnde Kontakte innerhalb der 

Betriebsangehörigen bei Fahrten und Arbeitseinsätzen außerhalb der Betriebsstätte zu 

reduzieren. Zusätzlich sind für diese Tätigkeiten Einrichtungen zur häufigen Handhygiene 

in der Nähe der Arbeitsplätze zu schaffen. Weiterhin ist eine zusätzliche Ausstattung der 
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Firmenfahrzeuge mit Utensilien zur Handhygiene und Desinfektion und mit Papiertüchern 

und Müllbeuteln vorzusehen. Bei betrieblich erforderlichen Fahrten ist die gleichzeitige 

Nutzung von Fahrzeugen durch mehrere Beschäftigte möglichst zu vermeiden. Darüber 

hinaus ist der Personenkreis, der ein Fahrzeug gemeinsam - gleichzeitig oder 

nacheinander - benutzt, möglichst zu beschränken, z. B. indem einem festgelegten Team 

ein Fahrzeug zu gewiesen wird. Innenräume der Firmenfahrzeuge sind regelmäßig zu 

reinigen, insbesondere bei Nutzung durch mehrere Personen. Fahrten zur 

Materialbeschaffung bzw. Auslieferung sind nach Möglichkeit zu reduzieren, 

Tourenplanungen sind entsprechend zu optimieren. 

Bei Transport- und Lieferdiensten sind bei der Tourenplanung Möglichkeiten zur Nutzung 

sanitärer Einrichtungen zu berücksichtigen, da wegen der aktuellen Schließung vieler 

öffentlich zugänglicher Toiletten und Waschräume Handhygiene nur eingeschränkt 

möglich ist.  

 

5. Infektionsschutzmaßnahmen für Sammelunterkünfte  

Für die Unterbringung in Sammelunterkünften sind möglichst kleine, feste Teams 

festzulegen, die auch zusammenarbeiten. Diesen Teams sind nach Möglichkeit eigene 

Gemeinschaftseinrichtungen (Sanitärräume, Küchen, Gemeinschaftsräume) zur 

Verfügung zu stellen, um zusätzliche Belastungen durch schichtweise Nutzung und 

notwendige Reinigung zwischen den Nutzungen durch die einzelnen Teams zu vermeiden. 

Grundsätzlich ist eine Einzelbelegung von Schlafräumen vorzusehen. Eine 

Mehrfachbelegung von Schlafräumen ist grundsätzlich nur für Partner bzw. enge 

Familienangehörige statthaft. Es sind zusätzliche Räume zur frühzeitigen Isolierung 

infizierter Personen vorzusehen. Unterkunftsräume sind regelmäßig und häufig zu lüften 

und zu reinigen. Für Küchen in der Unterkunft sind Geschirrspüler vorzusehen, da die 

Desinfektion des Geschirrs Temperaturen über 60°C erfordert. Ebenso sind 

Waschmaschinen zur Verfügung zu stellen oder ist ein regelmäßiger Wäschedienst zu 

organisieren. 

 

6. Homeoffice 

Büroarbeiten sind nach Möglichkeit im Homeoffice auszuführen, insbesondere, wenn 

Büroräume von mehreren Personen mit zu geringen Schutzabständen genutzt werden 

müssten. Homeoffice kann auch einen Beitrag leisten, Beschäftigten zu ermöglichen, ihren 

Betreuungspflichten (z.B. Kinder oder pflegebedürftige Angehörige) nachzukommen. Auf 

der Themenseite der Initiative Neue Qualität der Arbeit (www.inqa.de) sind Empfehlungen 

für Arbeitgeber und Beschäftigte zur Nutzung des Homeoffice aufgelistet. 

 

7. Dienstreisen und Meetings 

Dienstreisen und Präsenzveranstaltungen wie Besprechungen sollten auf das absolute 

Minimum reduziert und alternativ soweit wie möglich technische Alternativen wie Telefon- 

oder Videokonferenzen zur Verfügung gestellt werden. Sind Präsenzveranstaltungen 

unbedingt notwendig, muss ausreichender Abstand zwischen den Teilnehmern gegeben 

sein. 

 

 

http://www.inqa.de/
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Besondere organisatorische Maßnahmen 

 

8. Sicherstellung ausreichender Schutzabstände 

Die Nutzung von Verkehrswegen (u.a. Treppen, Türen, Aufzüge) ist so anzupassen, dass 

ausreichender Abstand eingehalten werden kann. Wo erfahrungsgemäß Personen-

ansammlungen entstehen (Zeiterfassung, Kantine, Werkzeug- und Materialausgaben, 

Aufzüge etc.) sollen Schutzabstände der Stehflächen z.B. mit Klebeband markiert werden. 

Auch bei Zusammenarbeit mehrerer Beschäftigter, z.B. in der Montage, sollte der 

Mindestabstand zwischen Beschäftigten von 1,5 m gewährleistet sein. Wo dies technisch 

oder organisatorisch nicht gewährleistet ist, sind alternative Maßnahmen (Tragen von 

Mund-Nase-Bedeckungen) zu treffen. 

 

9. Arbeitsmittel/Werkzeuge  

Werkzeuge und Arbeitsmittel sind nach Möglichkeit personenbezogen zu verwenden. Wo 

das nicht möglich ist, ist eine regelmäßige Reinigung insbesondere vor der Übergabe an 

andere Personen vorzusehen. Andernfalls sind bei der Verwendung der Werkzeuge 

geeignete Schutzhandschuhe zu verwenden, sofern hierdurch nicht zusätzliche Gefahren 

(z. B. Erfassung durch rotierende Teile) entstehen. Dabei sind ebenfalls Tragzeitbe-

grenzungen und die individuelle Disposition der Beschäftigten (z.B. Allergien) zu 

berücksichtigen. 

 

10. Arbeitszeit- und Pausengestaltung 

Belegungsdichte von Arbeitsbereichen und gemeinsam genutzten Einrichtungen sind 

durch Maßnahmen zur zeitlichen Entzerrung (versetzte Arbeits- und Pausenzeiten, ggf. 

Schichtbetrieb) zu verringern. 

Bei der Aufstellung von Schichtplänen ist zur weiteren Verringerung innerbetrieblicher 

Personenkontakte darauf zu achten, möglichst dieselben Personen zu gemeinsamen 

Schichten einzuteilen. Bei Beginn und Ende der Arbeitszeit ist durch geeignete 

organisatorische Maßnahmen zu vermeiden, dass es zu einem engen Zusammentreffen 

mehrerer Beschäftigter (z. B. bei Zeiterfassung, in Umkleideräumen, Waschräumen und 

Duschen etc.) kommt. 

 

11. Aufbewahrung und Reinigung von Arbeitsbekleidung und PSA 

Besonders strikt ist auf die ausschließlich personenbezogene Benutzung jeglicher 

Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Arbeitsbekleidung zu achten. Die 

personenbezogene Aufbewahrung von Arbeitsbekleidung und PSA getrennt von der 

Alltagskleidung ist zu ermöglichen. Es ist sicherstellen, dass Arbeitsbekleidung regelmäßig 

gereinigt wird. Wenn ausgeschlossen ist, dass zusätzliche Infektionsrisiken und/oder 

Hygienemängel (z. B. durch Verschmutzung) entstehen und hierdurch zugleich 

innerbetriebliche Personenkontakte vermieden werden können, ist den Beschäftigten das 

An- und Ausziehen der Arbeitskleidung zuhause zu ermöglichen. 

 

12. Zutritt betriebsfremder Personen zu Arbeitsstätten und Betriebsgelände 

Zutritt betriebsfremder Personen sind nach Möglichkeit auf ein Minimum zu beschränken. 

Kontaktdaten betriebsfremder Personen sowie Zeitpunkt des Betretens/Verlassens der 

Arbeitsstätte / des Betriebsgeländes sind möglichst zu dokumentieren. Betriebsfremde 

Personen müssen zusätzlich über die Maßnahmen informiert werden, die aktuell im 

Betrieb hinsichtlich des Infektionsschutzes vor SARS-CoV-2 gelten.  
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13. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 

Es sind betriebliche Regelungen zur raschen Aufklärung von Verdachtsfällen auf eine 

COVID-19-Erkrankung zu treffen. Insbesondere Fieber, Husten und Atemnot können 

Anzeichen für eine Infektion mit dem Coronavirus sein. Hierzu ist im Betrieb eine möglichst 

kontaktlose Fiebermessung vorzusehen. 

Beschäftigte mit entsprechenden Symptomen sind aufzufordern, das Betriebsgelände 

umgehend zu verlassen bzw. zuhause zu bleiben. Bis eine ärztliche Abklärung des 

Verdachts erfolgt ist, ist von Arbeitsunfähigkeit des Beschäftigten auszugehen. Die 

betroffenen Personen sollten sich umgehend zunächst telefonisch zur Abklärung an einen 

behandelnden Arzt oder das Gesundheitsamt wenden. Der Arbeitgeber sollte im 

betrieblichen Pandemieplan Regelungen treffen, um bei bestätigten Infektionen diejenigen 

Personen (Beschäftigte und wo möglich Kunden) zu ermitteln und zu informieren, bei 

denen durch Kontakt mit der infizierten Person ebenfalls ein Infektionsrisiko besteht. 

 

14. Psychische Belastungen durch Corona minimieren  

Die Corona-Krise bedroht und verunsichert nicht nur Unternehmen, sondern erzeugt auch 

bei vielen Beschäftigten große Ängste. Weitere zu berücksichtigende Aspekte hinsichtlich 

psychischer Belastungen sind u.a. mögliche konflikthafte Auseinandersetzungen mit 

Kunden, langandauernde hohe Arbeitsintensität in systemrelevanten Branchen sowie 

Anforderungen des Social Distancing. Diese zusätzlichen psychischen Belastungen sollen 

im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt und darauf basierend geeignete 

Maßnahmen ergriffen werden. 

 

 

Besondere personenbezogene Maßnahmen 

 

15. Mund-Nase-Schutz und Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

Bei unvermeidbarem Kontakt zu anderen Personen bzw. nicht einhaltbaren 

Schutzabständen sollte Mund-Nase-Bedeckungen in besonders gefährdeten Arbeits-

bereichen PSA zur Verfügung gestellt und getragen werde. 

 

16. Unterweisung und aktive Kommunikation  

Über die eingeleiteten Präventions- und Arbeitsschutzmaßnahmen ist eine umfassende 

Kommunikation im Betrieb sicherzustellen. Unterweisungen der Führungskräfte sorgen für 

Handlungssicherheit und sollten möglichst zentral laufen. Einheitliche Ansprechpartner 

sollten vorhanden und der Informationsfluss gesichert sein. Schutzmaßnahmen sind zu 

erklären und Hinweise verständlich (auch durch Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmar-

kierungen etc.) zu machen. Auf die Einhaltung der persönlichen und organisatorischen 

Hygieneregeln (Abstandsgebot, „Hust- und Niesetikette“, Handhygiene, PSA) ist 

hinzuweisen. Für Unterweisungen sind auch die Informationen der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung hilfreich.  

 

17. Arbeitsmedizinische Vorsorge und Schutz besonders gefährdeter Personen  

Arbeitsmedizinische Vorsorge ist den Beschäftigten zu ermöglichen, beziehungsweise 

anzubieten. Beschäftigte können sich individuell vom Betriebsarzt beraten lassen, auch zu 

besonderen Gefährdungen aufgrund einer Vorerkrankung oder einer individuellen 

Disposition. Ängste und psychische Belastungen müssen ebenfalls thematisiert werden 

können. Der Betriebsarzt / die Betriebsärztin kennt den Arbeitsplatz und schlägt dem 

Arbeitgeber geeignete Schutzmaßnahmen vor, wenn die normalen Arbeitsschutz-

maßnahmen nicht ausreichen. Gegebenenfalls kann der Arzt / die Ärztin der betroffenen 
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Person auch einen Tätigkeitswechsel empfehlen. Der Arbeitgeber erfährt davon nur, wenn 

der/die Betreffende ausdrücklich einwilligt. Arbeitsmedizinische Vorsorge kann telefonisch 

erfolgen; einige Betriebsärzte / Betriebsärztinnen bieten eine Hotline für die Beschäftigten 

an.  

  

 

III. Umsetzung und Anpassung des gemeinsamen SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-

standards 

 

Es ist davon auszugehen, dass die Pandemie über einen längeren Zeitraum eine 

Herausforderung an den Infektionsschutz bei der Arbeit darstellt. Um diesen besonderen 

Herausforderungen gerecht zu werden und eine bundesweit und branchenübergreifend 

einheitliche Vorgehensweise zu ermöglichen, wird  

 

 das BMAS einen zeitlich befristeten Beraterkreis „Schutzmaßnahmen am 

Arbeitsplatz zur Prävention von SARS-CoV-2“ einrichten, um zeitnah und 

koordiniert auf die weitere Entwicklung der Pandemie reagieren und ggf. notwendige 

Anpassungen am vorliegenden Arbeitsschutzstandard vornehmen zu können. 

Mitglieder sollen Vertreter/innen von BMAS und Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin (BAuA), Robert-Koch Institut (RKI), je zwei Vertreter des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes (DGB), der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-

verbände (BDA), von Unfallversicherungsträgern (UVT), Ländern sowie 

Sachverständige sein.   

 der vorliegende SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard bei Bedarfs durch die 

Unfallversicherungsträger sowie gegebenenfalls durch die Aufsichtsbehörden der 

Länder branchenspezifisch konkretisiert und ergänzt.  

 die Bundesregierung den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard veröffentlichen und 

auf die branchenspezifischen Konkretisierungen und Ergänzungen verweisen. Sie 

bittet BAuA, BDA, DGB, DGUV und die Arbeitsschutzverwaltungen der Länder ihre 

Netzwerke zur Kommunikation ebenso zu nutzen. Die beschriebenen Maßnahmen 

sind ein Beitrag dazu, eine flache Kurve von (Neu-)Infektionen sicherzustellen. Die von 

Bund, Ländern sowie Unfallversicherungen getragene Gemeinsame Deutsche 

Arbeitsschutzstrategie (GDA) wird die Verbreitung und Anwendung des SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzstandards und dessen weitere branchenspezifischen Konkretisierungen 

in die betriebliche Arbeitswelt ebenfalls unterstützen. 

 


